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Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek der Stadt 

Heilbronn 

vom 4. Mai 2001 

Bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 11 vom 31. Mai 20011 

Aufgrund von § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 581) in Verbindung mit §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 28. Mai 
1996 (GBl. S. 481) hat der Gemeinderat der Stadt Heilbronn in der Sitzung am 22. Mai 2003 folgende 

Satzung beschlossen:  
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§ 1  

Aufgaben und Einrichtungen 

(1) Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Heilbronn. Sie dient der Information, 
der schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung, der persönlichen Bildung, der Freizeitgestaltung 

sowie der Kommunikation. 

(2) Die Stadtbibliothek besteht aus der Zentralbibliothek, der Fahrbibliothek und den ortsfesten Stadt-

teilbibliotheken in Böckingen und Biberach.  

§ 2  

Kreis der Benutzer 

Die Stadtbibliothek steht jedermann zur Benutzung offen. 

 

§ 3  

Benutzung 

(1) Das Entleihen von Medien erfordert einen Benutzerausweis, der auf Antrag und Vorlage eines amtli-

chen Lichtbildausweises erhältlich ist. 

(2) Bei Minderjährigen vom vollendeten 7. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist zur Anmeldung das 

schriftliche Einverständnis eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. Kinder unter 7 Jahren können nur 

von einem gesetzlichen Vertreter angemeldet werden. Bei Minderjährigen bis 14 Jahren ist für die An-
meldung darüber hinaus erforderlich, daß sich der gesetzliche Vertreter schriftlich bereit erklärt, die 

gegen den Benutzer bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres entstehenden Gebührenschulden und 

Schadensersatzforderungen zu übernehmen. 

Juristische Personen, Schulen, Kindergärten und andere Institutionen können die Stadtbibliothek 

durch von ihnen schriftlich bevollmächtigte natürliche Personen benutzen. 

(3) Entleihungen sind nur persönlich und gegen Vorlage des Benutzerausweises möglich. Der Benutzer-

ausweis ist nicht übertragbar. Die Benutzer haben sich auf Verlangen über ihre Person auszuweisen. 

(4) Änderungen des Namens, der Anschrift oder der Verlust des Benutzerausweises sind der Stadtbibli-

othek unverzüglich zu melden. Bei Verlust wird ein Ersatzausweis gegen Vorlage eines amtlichen Licht-

bildausweises ausgestellt. Die Ausstellung des Ersatzausweises ist gebührenpflichtig. 

(5) Die Bibliocard Heilbronn-Franken berechtigt zur Nutzung der Stadtbibliothek Heilbronn. Die Biblio-

card Heilbronn-Franken wird an Erwachsene ab 19 Jahren ausgegeben und berechtigt zur Nutzung der 
am Verbund beteiligten Bibliotheken. Personen, die die Bibliocard nutzen möchten, melden sich in ei-
ner der teilnehmenden Bibliotheken zu den dortigen Bedingungen an. Anstelle des lokalen Benutzer-
ausweises erhalten sie die Bibliocard. Mit ihrer Unterschrift auf der Bibliocard Heilbronn-Franken er-

kennen sie die Benutzungs-, Entgelt- bzw. Gebührenordnungen sowie die Hausordnungen aller teilneh-
menden Bibliotheken an. Für die Bibliocard wird eine Gebühr erhoben. Die Bibliocard Heilbronn-Fran-
ken ist jeweils ein Jahr ab dem Tage der Zahlung gültig. Zur erstmaligen Nutzung der Bibliocard Heil-
bronn-Franken in einer anderen als der ausstellenden Bibliothek muss sich der Kunde in dieser Biblio-
thek gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises anmelden. Die einzelnen Benutzungsausweise 

der teilnehmenden Bibliotheken verlieren mit der Ausstellung der Bibliocard Heilbronn-Franken ihre 

Gültigkeit. Unterschiedliche Regelungen für Leihfristen, Gebühren/Entgelte usw. sind zu beachten. Die 
Rückgabe und die Verlängerung von entliehenen Medien sind nur in der verleihenden Bibliothek mög-
lich. 
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§ 4  

Ausleihe 

(1) Die Leihfrist beträgt 4 Wochen. Präsenzexemplare sind von der Ausleihe ausgenommen. Die Biblio-

theksleitung kann in Sonderfällen andere Leihfristen festsetzen bzw. die Anzahl der entleihbaren Me-

dien begrenzen. 

(2) Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist nicht gestattet. 

(3) Die entliehenen Medien sind sorgfältig und schonend zu behandeln. Sie sind vor Beschädigung und 
Beschmutzung zu bewahren. 

(4) Die Benutzer haben den Zustand der Medien vor der Entleihung auf Vollständigkeit und etwaige 

Schäden zu prüfen und diese der Stadtbibliothek anzuzeigen. Nach der Rückbuchung werden alle Me-

dien auf Vollständigkeit und Beschädigungen geprüft. 

(5) Eine Verlängerung der Leihfrist erfolgt auf Antrag. Die Anzahl der möglichen Leihfristverlängerun-
gen wird durch die Stadtbibliothek festgelegt. Eine Verlängerung der Leihfrist ist nicht möglich, wenn 

eine Vorbestellung vorliegt. 

(6) Ist ein gewünschtes Medium ausgeliehen, so kann es vorbestellt werden. 

 

§ 5  

Mahnungen 

(1) Wer die Leihfrist überschreitet, kann nach Ermessen der Stadtbibliothek schriftlich zur Rückgabe 

gemahnt werden. 

(2) Solange ein Benutzer der Aufforderung zur Rückgabe nicht nachkommt oder geschuldete Gebüh-

ren nicht entrichtet, kann er von der Benutzung ausgeschlossen werden. 

(3) Werden die entliehenen Medien trotz wiederholter Mahnung nicht zurückgegeben, kann die Stadt-

bibliothek Mittel des Verwaltungszwangs in Anspruch nehmen    oder Schadensersatz wegen Nichter-

füllung verlangen, wenn dies zuvor mit einer Frist von mindestens 10 Tagen angedroht wurde und 

eine Rückgabe innerhalb dieser Frist nicht erfolgt. 

 

§ 6  

Urheberrecht 

(1) Die Benutzer verpflichten sich, die urheberrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

(2) Das Urheberrecht ist insbesondere auch bei der Internetnutzung und der Multimedianutzung, z.B. 
beim Kopieren und Herunterladen von Beiträgen im Internet, zu beachten. 

(3) Aus Printmedien können unter Beachtung des Urheberrechtes Kopien angefertigt werden.   
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§ 7  

Aufenthalt in der Stadtbibliothek 

(1) Für Garderobe und Wertsachen wird keine Haftung übernommen. 

(2) Den Weisungen des Bibliothekspersonals ist Folge zu leisten. Bei wiederholten oder groben Verstö-

ßen gegen die Benutzungsordnung oder Anordnungen des Bibliothekspersonals kann ein Hausverbot 

ausgesprochen werden sowie ein zeitweiser oder dauernder Ausschluß von der weiteren Benutzung 
der Stadtbibliothek verfügt werden. 

(3) Die Bibliotheksleitung ist berechtigt, in einer Hausordnung Regelungen zum Verzehr von Geträn-
ken und Lebensmitteln zu treffen. Das Rauchen und der Gebrauch von E-Zigaretten ist untersagt. 

(4) Tiere haben keinen Zutritt zu den Bibliotheksräumen, ausgenommen sind Blindenhunde. 

(5) Für die Nutzung der Computer und anderer technischer Geräte können Benutzungszeiten be-

stimmt werden. 

 

§ 8  

Internet-, WLAN- und Multi-Media-Nutzung 

(1) Für die Nutzung der Computer und anderer technischer Geräte können Benutzungszeiten be-

stimmt werden. 

(2) Die PC-Arbeitsplätze und das Internet/WLAN können von allen Personen mit gültigem Bibliothek-

sausweis unentgeltlich benutzt werden. 

(3) Der Benutzer verpflichtet sich zur Internet-/WLAN- und Multimedia-Nutzung in gesetzlicher Weise. 

Das Surfen in Internetseiten mit menschenfeindlichem, rassistischem, gewaltverherrlichendem, 
rechts- bzw. linksradikalem oder pornographischem Inhalt ist untersagt. Verstöße führen zur Anzeige 

und zum Ausschluss von der Nutzung der Bibliothek. 

(4) Andere als die von der Bibliothek vorgegebene Software darf nicht eingesetzt werden. An System- 

und Netzwerkkonfigurationen der Bibliothek dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. 

(5) Die kabellose Datenübertragung zwischen Hotspot und WLAN-fähigem Endgerät des Benutzers er-
folgt unverschlüsselt. Der Benutzer trifft selbst Vorkehrungen zu Schutz der Daten vor dem unbefug-

ten Zugriff durch Dritte.   

 

§ 9  

Fernleihverkehr 

(1) Bücher oder Aufsätze, die nicht im Bestand der Stadtbibliothek Heilbronn vorhanden sind, können 
über den Deutschen Leihverkehr nach den hierfür geltenden Richtlinien beschafft werden. Für die 

Nutzung der Fernleihe in der Stadtbibliothek Heilbronn ist ein gültiger Bibliotheksausweis (Gebühren-
zahlung nach Ziff. 1.1, 1.2 oder 1.4 des Gebührenverzeichnisses; Anlage 1 zur Benutzungsordnung der 
Stadtbibliothek Heilbronn) erforderlich. 

(2) Bestellungen über den Fernleihverkehr sind gebührenpflichtig. 
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§ 10  

Haftung 

Die Benutzer haften für jegliche schuldhaft herbeigeführte Schäden und für den Verlust des Leihguts. 

Beim Verlust des Schließfachschlüssels trägt der Benutzer die vollen Kosten für das Ersatzschloß. Ein 

fehlendes Verschulden hat der Benutzer zu beweisen. 

 

§ 11  

Gebühren 

(1) Für die Benutzung der Stadtbibliothek sowie die Inanspruchnahme ihrer Leistungen werden Ge-

bühren nach dem Gebührenverzeichnis (Anlage 1) erhoben.  

(2) Zur Zahlung der Gebühren ist der Benutzer und bei minderjährigen Benutzern auch deren gesetzli-

cher Vertreter verpflichtet, soweit sie sich durch schriftliche Erklärung gegenüber der Stadtbibliothek 
zur Übernahme der Gebührenschulden verpflichtet haben (vgl. § 3 Absatz 2). Mehrere Gebühren-

schuldner haften als Gesamtschuldner. 

(3) Die Gebührenschuld entsteht nach der Vornahme der gebührenpflichtigen Handlung. Die Benut-

zungsgebühr (Nr. 1.1. und 1.2. des Gebührenverzeichnisses) entsteht zum Beginn des Zeitraums, in 
dem die Gebühr die Ausleihe erlaubt. Die Gebühren werden mit Bekanntgabe fällig. Spätere Reklama-

tionen werden ausgeschlossen. 

(4) Von der Benutzungsgebühr (Ziff. 1 des Gebührenverzeichnisses) befreit sind alle, die in diesem Aus-

leihzeitraum noch nicht 19 Jahre alt sind. 

(5) Die Bibliotheksleitung kann auf die Erhebung von Gebühren ganz oder teilweise verzichten, wenn 

dies nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre, bei Personen oder Einrichtungen, die sich in beson-
derer Weise für die Ziele der Stadtbibliothek engagieren sowie im Rahmen von Werbeaktionen. 

(6) Für Veranstaltungen der Stadtbibliothek werden privatrechtliche Eintrittsentgelte im Einzelfall von 

der Bibliotheksleitung festgesetzt. Sie reichen bis maximal 15 Euro, ermäßigt bis maximal 10 Euro. 
Maßgeblich für die Eintrittshöhe sind die entstehenden Kosten für die Stadtbibliothek. Schüler, Stu-

denten, Auszubildende und Empfänger von existenzsichernden Leistungen sowie Mitglieder des 

Freundeskreises der Stadtbibliothek erhalten Ermäßigungen. 

 

§ 12  

In-Kraft-Treten 

Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zum glei-

chen Zeitpunkt tritt die bisherige Benutzungsordnung außer Kraft. 
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Gebührenverzeichnis 

Anlage 1 zur Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Heilbronn 

1. Benutzungsgebühr 

    Diese Gebühr berechtigt zur Ausleihe von Medien. 

    1.1. Benutzungsgebühr für 1 Jahr    Euro 20,00 

    1.2. Benutzungsgebühr für 3 Monate    Euro   8,00 

    1.3. Benutzungsgebühr für Einzelentleihungen 
      pro Medium, pro Ausleihzeitraum    Euro   1,00 
      (ausgenommen Medien mit Sondergebühren nach Ziff. 2.5.)  

    1.4. Bibliocard Heilbronn-Franken  

           (gem. § 3 Abs. 5) für 1 Jahr     Euro 22,00 

ab 01.01.2018       Euro 25,00 

2. Sonstige Gebühren 

    2.1. Vorbestellgebühr      Euro   1,00 

    2.2. Säumnisgebühr pro Tag und Medium 

    2.2.1 Medien für Kinder und Jugendliche    Euro   0,10 

    2.2.2 Medien für Erwachsene      Euro   0,20  

    2.2.3 Kostenpflichtige Medien nach 2.5    Euro   0,50 

    2.3. Mahngebühr  1. Mahnung     Euro   1,00 

   2. bis 4. Mahnung    Euro   3,00 

    2.4. Ausstellung eines Ersatzausweises    Euro   1,50  

    2.5. Sondergebühren  

    2.5.1 Top Spielfilm-DVDs für 2 Wochen    Euro   1,50 

    2.5.2 Top PC- und Konsolenspiele für 4 Wochen   Euro   2,50 

    2.5.3 Top Bestseller-Bücher für 4 Wochen    Euro   2,50 

    2.5.4 Top Tonträger für 2 Wochen     Euro   1,50  

    2.5.5 Fernleihgebühr pro Medium     Euro   4,00 

    2.6. Internetzugang 

    2.6.1 pro angefangene 10 Minuten     Euro   0,30 

    2.6.2 für Jugendliche von 14-19 Jahren    Euro   0,10 

    2.7. Verwaltungsgebühren 

    2.7.1 Benachrichtigungen bei unvollständig zurückgegebenen  
               Medien oder noch ausstehende Gebühren:   Euro   1,00  
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